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Sachverhalt und Anträge 

Das europãische Patent 0 038 772 wurde am 27. Juni 1984 auf 

die am 19. März 1981 angemeldete und am 28. Oktober 1981 
veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

81 730 038.7 erteilt. 

Nacndem die Fa. Carl Hurth Mascninen- und Zahnradfabrik 

GmbH & Co. gegen das Patent Einspruclk eingelegt hatte, 
wurde dieser Einspruch durcti Entscheidung der Einspruchsab-

teilung vom 28. Februar 1986' zurUckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechenae (Beschwer-
defUhrerin) am 24. April 1986 Beschwerde em. Die Besctiwer-

degebUhr wurde am 25. April 1986 bezattit. 

In ihrer am 20. Jun'i. 1986 eingegangenen BeschwerdebegrUn-
dung vertrat die BeschwerdefUhrerin die Auffassung, daB der 
Gegenstand des Ansprucns 1 insbesondere im Hinblick auf den 

Stand der Technik nach der Drucicscnrift Firinenprospeict der 

Firma Hurth "HURTH-Getriebe fUr Schienenfahrzeuge" vom 
Januar 1978 (D2) oder nach der behaupteten offenkundigen 
Vorbenutzung nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit be-
rukie. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Patentinflaberin (Bescriwerdegegnerin) trat in irrem am 

7. November eingegangenen Schriftsatz dem Vorbringen der 

BeschwerdefUhrerin entgegen und beantragte die ZurUck-

weisung der Bescriwerde. 

In einer der Ladung zur milndlichen Verriandlung beigefUgten 

Mitteilung wurden die Beteiligten darauf aufmerksam ge-

macht, daB nach Auffassung der Kanimer die Neuheit des Ge-

genstands des Anspruchs 1 zwar auBer Zweifel stehe, daB 

I 
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aber Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit 
bestnden. Bei der PrUfung dieser Frage sei von einer 
drehfesten Verbindung auszugehen, wie sie auf Seite 1, 
Absatz 1 der ursprUnglichen Beschreibung als bekannt an- 
gegeben ist. Die behauptete of fenkundige Vorbenutzung 
stinune hinsichtlich der im vorliegenden Fall relevanten 
Mer]cnale mit dem Gegenstand des Prospekts (D2) Uberein, 
wesnaib mr nicht weiter nachgegangeri zu werden brauche. 

Die Bescflwerdegegnerin reicflte in der mUndlichen Verhand-
lung von 5. November 1987 neue AnsprUctie 1 una 2, emne neue 
Beschreibung und neue Zemchnungen ein und beantragte die 
Aufrechtertialtung des Patents aufgrund dieser neuen Unter-
lagen. Die BeschwerdefUhrermn tiielt ihren Antrag auf Wider-
ruf des Patents aufrecht. 

Der geltende Anapruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

1. Drehfeste Verbindung emnes axial beweglicnen Planeten-
steges (5) emnes Planetengetriebes mit emnem honlen Zapfen 
(1), mnsbesonciere den Tragzapfen emnes hydrostatmscnen 
Fahrgetrmebes, wobei zur übertragung eines Uber den Pla-
netensteg (5) geleiteten Stlitzmomentes eine mit den Pla-
netensteg starr verbundene, au3en geradverzalrnte HUlse (9) 
und eine entsprechende Innenverzartnung (30) am Zapfenende 
mnemnandergesteckt sind und die axiale Beweglmchkeit des 
Planetensteges (5) gegenUøer den Zapfen (1) in beiden 
Rmchtungen begrenzt ist, dadurcn gekennzeichnet, dal3 die 
HUlse (9) in Bereich der Verzahnung (31) emne Auskenlung 
(28) aufweist, deren Grund mmndestens bis zum Grund der 
Verzannung reicnt und in der Auskehiung (28) emne Zann-
scrieibe (10) derart angeordnet ist, daI3 mhre Zäkane etwa urn 
eine halbe Zahnteilung versetzt zu den Zhnen der Ver-
zahnung (30) des Zapfens (1) sind, daS die Auskenlung (28) 
in der HUlse (9) in unmittelbaren Anschlu.B an ihre Ver- 
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zahnung (31) durch einen abgesetzten DurchiueSser gebildet 

urid einerseits teilweise durch die Stirnseite der Zähne der 

HUlsenverzahflUflg (31), andererseits durch eine Stirnf1che 

des Planetensteges (5) begrenzt ist, daB die Zahnsceibe 
(10) am Stirnende des Zapfens lösbar befestigt ist und daB 
die ringförmig ausgebildete Zannscneibe (10) im Auf3endurch-
messer gröl3er ist als der Aui3endurchinesser des freien Endes 
des Zapfens (1) und der Uber den Zapfen (1) hinausragende 
Teil der Zannscheibe (10) zapfenseitig an der Stirnseite 
des Innenringes (34) eines der Traglager (16) des Pianeten-

getriebes anliegt. 

Entscheidungsgrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64EPU; sie ist zulässig. 

Der in der mUndlicnen Verhandlung vorgelegte neue An-
spruch 1 enthält eine Zusainmenfassung der in den erteilten 
AnsprUchen 1 und 2 angegebeneri Mericrnale und 1st daher im 
Hinblick auf Artikel 123, Abstze 2 und 3 nicht zu bean-

standen. 

Sein OberDegriff ist auf diejenigen Merkmale zurUckgefUhrt, 
die in verbindung miteinander aus dem in der ursprUnglicnen 
Beschreibung Seite 1, Absatz 1 angegebenen, druckschrift-
lich nicnt belegten Stand der Technik bekannt sind und 
entsprlcht daher der Regel 29 EPU. 

Schlie2lich 1st der neue Anspruch 1 in einigen Punkten ge-
genUber dem erteilten Ansprucn 1 kiargestelit worden, wes-
rialb er nach Ansicht der Kainmer auch den Erfordernissen des 

Artikels 84 EPU genUgt. 
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In formaler Hinsicht bestehen daher gegen den geltenden An-

spruch 1 keine Bedenken. 

3. 	Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunchst feetzustellen, 
da der Gegeristand des Anspruchs 1 neu jet. Dies folgt 
action daraus, daS keine der druckschriftuictien Entgegen-
haltungen (und aucn nictit der Gegenstand der betiaupteten 
offenkundigen Vorbenutzung) eine arehfeste Verbinciung des 
Planetenstegs eines Planetengetriebes wit einem hohien 
Tragzapfen betrifft, bel dew ale Verbindungsmittel eine 
Zahnscheibenkupplung verwendet ist. Da die Neutieit des 
Gegenstands des geltenden Ansprucns 1 auch von der Be-
schwerdefUhrerin nicht bestritten wurde, bedarf es keiner 
weiteren Erörterung dieser Frage. 

4.1 Ausgangspunkt für die Untersucnung der Frage, ob der Ge- 
genstand des Anspructis 1 aucti auf einer erfinderiscnen 
Tatigkeit beruht, ist nach Meinung der Kanmier nicrit die 
US-A- 1 915 014, da diese nicnt auf die drenfeste, aber 
axial bewegliche Verbindung des Planetenstegs eines Pla-
netengetriebes mit einem hohien Tragzapfen und die fiber-
tragung eines StUtomentes aus dew Planetensteg auf den 
Tragzapfen gerichtet let, sondern die in der ursprUnglichen 
Beschreibung Seite 1, Absatz 1 ale bekannt bezeicrmete 
dreitfeste Verbindung zwischen einem Planetensteg eines Pla-
netengetriebes und einem Zapfen, wie sie im Oberbegriff des 
geltenden Ansprucns 1 angegeben ist. Bei dieser be1annten 
Verbindung, für die, wie bereits gesagt, ein druckschrift-
licher Nachwems fenit, wurde die axiale Beweglmcnkemt des 
Planetenstegs nacn den Angaben in der ursprUngliclten Be-
scnreibung durcn zwei Anschläge begrenzt. 

4.2 Ausgehend hiervon besteht die durch den Gegenstand des An-
sprucns 1 zu lösende Aufgabe darmn, die Mittel zur axialen 
Festlegung des Planetenstegs konstruktmv und mm Hmnblick 
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5 	 P 167/86 

auf die Montage zu vereinfachen. Zugleich soil der Baurauzn 

für die axialen FestlegungSlflittel insgesaxnt so klein wie 

- 	 möglich genalten werden. 

4.3 Aus der Sicht der Kammer liegt in der Aufgabenstellung 

selbst keine erfinderische Leistung, da es stets das Be-

streben des Konstrukteurs ist, nach baulich einfacnen und 

montagetecirnisct gtinstigen Lösungen zu suchen. Auch der Ge-

sicl-itspunkt, den erforderlichen Bauraum möglicnst klein zu 

halten, 1st dem Konstrukteur aligemein geläufig. 

4.4 Hinsichtlicn der beanspruchten Lösung der gesteliten Auf- 
gabe ist zunäcflst zu bemerken, daB sowohi die US-A- 
1 915 014 (Dl) als aucn der Prospekt der Firma Hurtn 

"Hurth Getriebe für SchienenfahrzeugeH  vom Januar 1978 (D2) 

eine drenfeste Verbindung zwi.scnen zwei Bauteilen zeigen, 
von denen das eine hohlzylindrisch ist und eine gerade 
Innenverzahnung aufweist, wänrend das anderemit einer 

geraden Aul3enverzahnung ausgebildet ist. Zur gegenseitigen 

axialert Festlegung dieser Teile weist das hohlzylindrische 

Bauteil im Bereich der Verzahnung eine Umfangsnut auf, in 
der eine Zarinscheibe derart angeordnt ist, daB ihre Zähne 

etwa urn eine halbe Zahnteilung zu den - Zähnen des anderen 

Bauteils versetzt sind. Die Zannscheibe ist am anaeren 
Bauteil festgelegt, und zwar entweder in einer umlaufenden 

Nut (vgl. Fig. 5, 6 von Dl) oder durcn acnsparallele Be-

festigungsschrauben, die mit. fluchtenden Bohrungen in der 

Zahnscheibe und im anderen Bauteil zusammenwirkerl (vgl. 

Seite 6 von D2). Bei. der Entgegennaltung (Dl) reicnt die 

Umfangsnut bis zurn Grund der Verzannung, während sie gem13 

dem Prospekt (D2), Seite 6, soweit erkennbar, innerrialb der 
Zannhörie endet, wie dies auch bei dem of fenbar mit dem in 

(D2) dargesteilten Gegenstand bezUglich der im vorliegenden 
Fall wesentlichen Merkmale Ubereinstinunenden Gegenstarid der 

behaupteten of fenkundigen Vorbenutzung kiar erkerinbar 1st. 
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4.5 Di. Beschwerdegegnerin bestreitet zwar in FAnblick auf die 

Darstellung auf Seite 6 des Prospekts (D2), daB dort em 

Versatz zwischen der Zahnscheibe und der Verzahnung des 

anderen Bauteils, d.h. dee auf der RLtzelwelle sitzenden 

getriebeseitigen Kupplungeteils vorhanden jet, doch kann 

dieser Betrachtungsweise nicht zugestimmt warden. Die 

perspektivische Darstellung laSt einerseits keine genauen 

Rlickechiflsse auf die gegenseitige Lage der betreffenden 

Bauteile zu und andererseits ergibt sich fUr den Fachmann 

aus der Funktion dieser Verbindung ala Zahnkupplung, daB 

auch dort eine axiale Festlegung der Teile gewMhrleistet 

sein muB, was nur durch den besagten Versatz zu erreichen 

ist. 

4.6 Anders ala beim Gegenstand des Streitpatents, bei den eine 

begrenzt axial beweg].iche Verbindung angestrebt wird, lehrt 

die US-A- 1 915 014 (Dl) die Verwendung einer Zahnkupp-

lungsscheibe zur Erzielung ein.r axial unbeweglichen Ver-

bindung. Wie aus Seite 1, Zei].en 82 bie 93 und Seite 3, 

Zeilen 5 bis 8 und 37 bis 44 dieser Entgegenhaltung her-

vorgeht, wird dort ein sohl in axialer als auch in Urn-

fangsrichtung fester gegenseitiger Sitz der zu verbindenden 

Teile angestrebt und hierzu .me keilf5rmige Ausbildung der 

Zahnscheibe vorgeschlagen. An den hohlzylindrischen Teil 

greifen keine Krafte in Sinne des im Fall des Streitpatents 

zu Ub.rtragenden Stfltnoments aus den Planetensteg an. 

4.7 Aug den Prospekt (D2) jet zu entnehmen, daD sich eine Zahn-

kupplung zur t3bertragung eines Drehmoments von einer Motor-

welle auf die Ritzelwelle eines Getriebes eignet. Rierbei 

ist ein hohizylindriacher Kupplurtgsring nit einer Innenver-

zahnung vorgesehen, in die soh1 ein motorseitiges Kupp-

lungsteil ala auch ein getriebeseitiges Kupplungsteil je-

weils mit einer Au8enverzahnung eingreifen. Das getriebe- 
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seitige Kupplungsteil ist aui3en auf dem zapfenförmigen Ende 
der Pitzelwelle festgelegt. Die zur axialen Sicherung des 
Kupplungsrings (HUlse) gegenliber den getriebeseitigen Kupp-
lungsteil und damit gegenUber den Tragzapfen der Ritzel-
welle vorgesehee Zahnscheibe greift in eine Umfangsnut 
etwa in der Mitte der Innenverzahnung des Kupplungsrings 

(HUlse) em. 

Es bestehen mithin zwischen dem Gegenstand gemäl3 Anspruch 1 
des Streitpatents und dieser bekannten Zahnkupplungsver-
bindung bereits insofern gattungsmäl3ige Unterschiede, als 
es sich dort nicht '..mt die direkte Verbindung zwischen einer 
mit einem anderen, stegförinigen Bauteil starr verbundenen 
HUlse und einem Trapzapfen hande].t, sondern. tmt die Verbin-
dung zwischen zwei gesonderten Kupplungsteilen und einem 

Kupplungsring. Auch werden bei dieser bekannten Verbindung 

keine Stfltzmomente im Sinne des Streitpatents lThertragen, 
sondern es handelt sich mt eine reine Wellenkupplung, bei 
der das Drehinoment der einen Welle auf die andere Welle 
Ubertragen wird. Schlie3lich wirdbei dieser bekannten 
Verbindung, soweit ersichtlich, auch nicht bewuf3t eine 
begrenzte axiale Beweglichkeit angestrebt und erreicht. 
Vielmehr wird dort vorgeschlagen, zum Ausgleich möglicher 
toleranzbedingter Veriagerungen zwischen Motorwelle und 
Ritzelwelle die Zhne nicht geradlinig wie beim Gegenstand 
des Streitpatents zu gestalten, sondern ballig 

auszubi iden. 

4.8 Aufgrund der vorstehend dargelegten tJnterschiede zwischen 
dem Gegenstand gemä3 Anspruch 1 des Streitpatents und den 
bekannten Zahnkupplungsverbindungen sowohi in konstruktiver 
als auch in funktioneller Rinsicht erscheint es fraglich, 
ob der nach einer konstruktiv einfachen Lösung fUr eirie 
drehfeste, aber axial bewegliche und zur Ubertragung des 
St.1tzmomentes eines Planetengetriebes geeignete Verbindung 
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suchende Fachmann von diesem Stand der Technik dazu ange-
regt werden konnte, auch im vorliegenden Fall von einer 
ZahnkupplungsVerbifldUflg Gebrauch zu machen. 

4.9 Selbst wenn man dies bejaht, w1rde dies nicht zu dcx im 
Anepruch 1 angegebenen Verbindung fflhren. 

4.9.1 Vielmehr milAte der Fachmann hierzu zunchet in Abänderung 
der aus (Dl) und 02) bekannten Konstruktionen auf den Ge-
danken koiniuen, die Auskehiung unmittelbar im Anschlut3 an 
die Hfllsenverzahnung anzuordnen trnd die Auskehiung einer-
seits durch die Stirnseite der Verzahnung und andererseits 
durch die angrenzende Stirnfläche des Planetenstege zu be- 
grenzen, inn dadurch eine einwandfreie Obertragung des 
StUtnoments und auf einfache Weise die Mittel zur gefor-
derten begrenzten axialen Beweglichkeit zu erhalten. BezUg-
lich dieser weiteren kennzeichnenden Meranale ist dent Stand 
der Technik kein Hinweis zu entnehmen. 

4.9.2 Die vorstehend unter den Punkten 4.9.1 genannten Mal3nahxnen 
sind schlief3lich die Voraussetzung fflr das im Anspruch 1 
enthaltene zus*tzliche kennzeichnende Merana1, wonach die 
Zahnscheibe den Zapfen auBenseitig flberragt und zustz1ich 
die Furtktion der axialen Ralterung eines dcx Traglager des 
Planetengetriebes Uberninunt. TYiese rppelfunktion, die we-
sentlich zur L25eung der Teilaufgabe beitr*gt, den Baurauxn 
in axialer Richtung inöglichst klein zu halten, findet im 
Stand der Technik ebenfalls keinerlei Vorbild. 

4.10 Wie sich aus vorstehenden Ausfflhrungen ergibt, war der 
Stand der Technik nach Dl und D2 (bzw. gemäl3 dent mit D2 
Ubereinstinunenden Gegenstand der nicht waiter verfolgten 
behaupteten offenkundigen Vorbenutzung) nicht geeignet, den 
Gegenstand des Anspruchs 1 nahezulegen. Die Ubrigen jut Re-
cherchenbericht zitierten und auf Seite 1 der Streitpatent- 
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schrift aufgefUhrten Druckschriften liegen sowonl hinslctkt-
licn der jeweils gesteliten Aufgabe ale auch bezUg].ich der 
konstruktiven L5sungen weiter vom Gegenstand des Streitpa-
tents entfernt, so daB auch von ihnen keine Anregung in 
Richtung auf die in Ansprucn 1 angegebene L8eung der im 
vorliegenden Fall gesteliten Aufgabe ausgehen konnte. Bei 
dieser Sachlage ist festzustellen, daB der Gegenstand des 
Ansprucris 1 auch auf einer erfinderiscnen Tätigkeit beruht 
(Artikel 52 (1) und 56 EPU). 

Das Patent hat daner in Umfang dieses unabhngigen An-
spruchs 1, den sich der in der mUndlicnen Verhandlung tiber-
reicnte, inhaitlich mit den erteilten Ansprucn 3 tioerein-
stiminende Anspruch 2 ala eine vorteilhafte weitere Ausbil-
dung entnaltender abhängiger Ansprucn anscnliel3t, Bestand. 

Die von der Bescnwerdegegnerin in der mlindlicrien Vernand-
lung Uberreichte korrigierte Fassung der Bescnreibung des 
Streitpatents ist an den Wortlaut des genderten Patentbe-
genreris angepaBt und entspricht den Vorschriften der Regel 
27 EPU. Gegen sie bestehen daher ebenfalls keine Bedenken. 

Die Zeicnnung entspricht in wesentlichen der Zeichnung ge-
inäB Streltpatent, lediglich in Fig. 2 wurden links oben die 
Bezugszeichen 34 und 35 in 34' und 35' geändert. 
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Entscheidungsforulel 

Aus diesen GrUnden wird eritscnieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurUcicverwiesen mit der 
Auflage, das Patent auf der Grundlage der in der mUndlichen 
Verriandlung Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 P. Deloecque 
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